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§ 124b. (1) Im Zeitraum Wintersemester 2005/2006 bis einschließlich 

Wintersemester 2007/2008 kann das Rektorat in den Bachelor-, Master-, Diplom- 
und Doktoratsstudien, die von den deutschen bundesweiten Numerus-Clausus-
Studien Biologie, Medizin, Pharmazie, Psychologie, Tiermedizin, Zahnmedizin 
und dem bisherigen deutschen NC-Studium Betriebswirtschaft sowie 
Kommunikationswissenschaften und Publizistik betroffen sind, den Zugang 
entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die 
Auswahl der Studierenden bis längstens zwei Semester nach der Zulassung 
beschränken. Vor dieser Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist von zwei Wochen erstattet 
werden muss. Die Festlegung samt allfälliger Stellungnahme des Senats hat das 
Rektorat dem Universitätsrat zur Genehmigung vorzulegen. Entscheidet der 
Universitätsrat nicht innerhalb von zwei Wochen ab Vorlage, gilt die Festlegung 
als genehmigt. 
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§ 143. (1) …(10) … 
(11) § 124b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007 außer Kraft. 

§ 143. (1) …(10) … 
(11) § 124b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. 
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